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Zeversches Wochenblatt.

.4« I tt6 Sonnabend , den 8. Jnli L88Z.

Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.
XIX . Band . (AuSgeg. d . 22 . Zuni 1865 .) 1« . Stück.

Inhalt:
M 29 . Patent vom 8. Juni 1365 , betreffend die Verkündigung ver¬

schiedener mit Frankreich abgeschlossener Verträge vom 2.
August 1862.

(Fortsetzung.)
Art. 10 . Unbeschadet der , über die Behandlung

von Erzeugnissen nicht zollvereinsländischen Ursprungs
bei deren Einfuhr in Frankreich durch den gegenwär¬
tigen Vertrag getroffenen Bestimmungen , sollen diese
Erzeugnisse den Zuschlagzöllen unterliegen, welchen die
unter französischer Flagge auS anderen als den Ur¬
sprungsländern nach Frankreich eingeführten Erzeug¬
nisse jetzt oder in Zukunft unterworfen werden.

Art . 11 . Die auS Frankreich über die Landgrenze
eingehenden Waarrn jeden Ursprungs sollen bei dem
Eingänge in den Zollverein zu denselben Abgaben
zugelassen werden, als wenn sie daselbst direkt auS
Frankreich zur See und unter französischer Flagge
eingehen.

Die auS dem Zollverein über die Landgrenze
eingehenden Waaren , mögen solche in dem Artikel 22.
des Gesetzes vom 28 . April 1816 aufgeführt sein oder
nicht , sollen zum inneren Verbrauch in Frankreich
gegen Entrichtung derjenigen Abgaben zugelassen
werden , welche für die unter französischer Flagge auS
anderen als den Ursprungsländern kommendenWaaren
bestehen.

Art. 12 . Zur Erleichterung des gegenseitigen
Grenzverkehrs mit landwirthschaftlichen Erzeugnissen
sollen Getreide in Garben oder in Stroh , Heu , Stroh
und Grünfutter beiderseits zollfrei eingeführt und auö-
gesührt werden.

Art. 13 . Wer eine Waare einführt , hat der
Zollverwaltung deS anderen Landes die Abkunft oder
Fabrikation derselben nachzuweisrn. Dieser Nachweis
wird geführt durch Vorlegung einer, vor einer Behörde
am Orte der Versendung abgegebenen Erklärung, oder
einer, von dem Vorstände der zuständigen Zoll- oder
Steuerbehördeausgefertigten Bescheinigung, oder einer,
von dem in dem Versendungsorte oder Verschiffungs¬
hafen rrsidirenden Konsul oder Konsular -Agenten deö
Landes, wohin die Einfuhr geschehen soll, auSgefertig-
ien Bescheinigung.

Art. 14. Die in dem gegenwärtigen Vertrage
«verabredeten Werthzölle sollen nach dem Werthe am
Orte des Ursprungs oder der Fabrikation des einge¬
führten Gegenstandes, mit Hinzurechnung der zur
Einbringung nach Frankreich bis zum Orte der Ein¬
gangs-Abfertigung erforderlichen Transport-Versiche-
vungs- und Kommisstonskosten , berechnet werden.

Wer einen solchen Gegenstand einführt , hat dessen
Werth schriftlich zu deklariren und dieser Deklaration,
außer dem Ursprungs -Zeugnisse , eine von dem Fabri¬
kanten oder Verkäufer herrührrnde Faktur beizufügen,
welche den wirklichen Preis derselben angiebt.

Art . 15 . Wenn die Zollbehörde den deklarirten
Werth für unzulänglich erachtet, so soll sie berechtigt
sein, die Waaren zu behalten, gegen Zahlung deS
deklarirten Preises mit einem Zuschlägevon fünf vom
Hundert an denjenigen, welcher dieselbe eingesührt hat.

Diese Zahlung muß innerhalb der auf die De¬
klaration folgenden vierzehn Tage erfolgen, und eS
müssen die etwa erhobenen Zölle gleichzeitig erstattet
werden.

Art . 16 . Wenn die Zollbehörde daS im vorigen
Artikel verabredete Vorkaufsrecht auSüben will, so
kann derjenige, gegen welchen dasselbe auSgeübt wer¬
den soll, sofern er eö vorzieht, die Abschätzung der
Waare durch Sachverständige verlangen . Dieselbe
Befugniß steht der Zollbehörde zu, wenn sie eS nicht
für angemessen erachtet, sofort von dem Vorkaufs¬
rechte Gebrauch zu machen.

Art. 17 . Wenn die Schätzung durch Sachver¬
ständige ergiebt, daß der Werth der Waare den bei
der Einfuhr deklarirten nicht um fünf vom Hundert
übersteigt, so soll der Zoll nach dem in der Deklara¬
tion angegebenen Betrage erhoben werden.

Wenn der Werth den deklarirten um fünf vom
Hundert übersteigt, so kann die Zollbehörde nach ihrer
Wahl daö Vorkaufsrecht auSüben oder den Zoll nach
dem durch die Sachverständigen ermittelten Werth«
erheben.

Dieser Zoll soll zur Strafe um die Hälfte seines
Betrages erhöht werden, wenn der von den Sach¬
verständigen ermittelte Werth um zehn vom Hundert
höher ist, als der deklarirte.

Die Kosten der Untersuchung sind von den De¬
klaranten zu tragen , wenn der durch die schiedsrich¬
terliche Entscheidung ermittelte Werth den deklararir-
ten Werth um fünf vom Hundert übersteigt ; im ent¬
gegengesetzten Falle sind dieselben von der Zollbehörde
zu tragen.

Art . 18 . Zn den durch Artikel 16 vorgesehenen
Fällen wird der eine der beiden sachverständigenSchieds¬
richter von dem Deklaranten , der andere von dem
Vorstande der Lokal -Zollbehörde ernannt. Zm Falle
der Meinungsverschiedenheit oder, wenn der Deklarant
eS verlangt , schon bei Nirdersetzung des Schiedsge¬
richts, wird ein Obmann von den Sachverständigen
gewählt, oder, sofern sich die letzteren über die Wahl
nicht verständigen, von dem Präsidenten deS zustän¬
digen Handelsgerichtes ernannt. Wenn die Zollstelle,
bei welcher die Deklaration erfolgt, von dem Sitze
deS Handelsgerichtes weiter als einen Myriameter
entfernt ist, so kann der Obmann von dem Friedens¬
richter des Bezirks ernannt werden.



Die schiedsrichterliche Entscheidung muß inner»

halb der auf die Niedersrtzung deö Schiedsgerichts

folgenden vierzehn Tage abgegeben werden.

Art . IÄ . Dir durch den gegenwärtigen Vertrag

festgesetzten Zölle sollen auf Grund von Havarien oder

irgend welcher Verschlechterung der Maaren nicht er¬

mäßigt werden.
Art . ZS . Die RevistoUMrd EinganGS - WrrMung

der nach dem Werthe besteuerten reinen oder gemisch¬

ten Gewebe , welche auö dem Zollvereine eingehrn,
kann in Frankreich nur erfolgen in den Häfen von

Bordeaux , Nantes , Havre , Boulogne , Calais , Dün¬

kirchen , Ronen , Ntzz «, Marseille , Algier und Ovan

und HM de » Zollämtern zu Lille , VaiencienneS , Metz,

Straßbmrg , Mülhausen , Ehambär - , Paris und Lyon,

sowie bei denjenigen audern Zollämter « , deren Be¬

stimmung sich die französische Regierung für die Zu¬

kunft vvÄehält.
Art ; 2i . Bei der Revision dar zollvereinSlän-

disichen «Gewebe , welche nach der Anzahl der , aufeinem

Räume '«von «fünf Quadrat -Millimeter befindlichen Fä¬

den basteudrt sind , soll jeder BruchthM eines Fadens

unberücksichtigt bleiben.
Art . 2L . Wer Maschinen «und mechanische Ge-

räthe oder einzelne Theile derselben , oder irgend eine

andere «in dem gegenwärtigen Vertrage verzeichnete

Waat » rinsühvt » soll nicht verpflichtet sein , der Zoll¬

behörde «in Mode « »der «in « Zeichnung deö eingr-

führtan -Gegenstandes vvrzulegen.
Art . 23 . Die nutz einem der beiden Gebiete ein-

grhaadm »der «nach demselben ausgehende « Maaren

alb» Art soll « , gegenseitig in dem anderen Gebiet«

von jeder DurchgangS -Abgabr befreit sein.
Die französische Regierung hält jedoch . das Ver¬

bot der Durchfuhr von Schießpulver aufrecht und

behält sich vor , die Durchfuhr von KrirgSwaffen » on

besonderen Emrächtägnngen abhängig zu machen . 3m

Zollverein bleibt die Durchfuhr deö SalzrS von einer

besonderen Erlaubmß « bhängig.
Zn Beziehung auf dir Durchfuhr sicher » sich hi«

Hohen «vertragend « ? Theile in jeder Hinsicht die Be¬

handlung der mviftbegünstigten Ration zu.
Art . 24 . Bis zur Vollendung der Eisenbahnen

von Saiat -Iean de Mauoienne nach der italienischen

und « on Bapmme nach der spanischen Grenz « wird

dir französische Berwattung auf die au - dem Zollver¬

ein kommenden oder dorthin gehenden Waarey unter

de« Uachßehe ^ es Bedingungen dirselbenErbeichterun-

gv» der Dvrchfuihr tz« c Anwendung bringen , wie wen»

der Singnng und der AuSgang in den gedachbo»

Richtungen mitteist -der Eisenbahn stattfände:
L . Die Beförderung muß in .gefthbossene » Wagm

stattfindrn , welche mit einer , durch ein Vorhängeschloß

gomigend « evfchließbaern SintadethKr versehen sind.
2 . Bei do« französischen EingangS - Amte m « ß

eine Deklaration abgegeben «verdrn.
L. Der Wagonfichrer « der LvsnSpott - Unternehmer

muß für «ttr im Falle , von Hinterziehungen fällige«

Abgaben und Strafgetder Eaution leisten.
Art . 2L . Die ltntevthane « der Hohen vertragen¬

den Theile kö»« e« gegenseitig in jedem Theile der

beiderseitige « Gebiete amgchindert eintreten , veisou

oder sich ausholten , um daselbst ihr « Geschäfte wahr-

zmwhme « , und -geniesten hierbei für ihre Person « nd

ihrE -rmnögen denselben Schrch und derselbe «Sicher,

heit , wie Hie Znländer.

Sie sind befugt , in den Städten und Häfen die
benöthigten Häuser , Waaoenlager , Läden und Grund,
stücke zu miethen oder zu besitzen , ohne deshalb an¬
deren allgemeinen oder örtlichen Abgaben , Auflagen
oder Verpflichtungen , von welcher Art sie sein mögen
g« «unterliegen , als denjenigen , welche den Inländern
aufgelegt sind oder künftig autzelegt werden möchten.

Desgleichen Men sie in BiWg aufHandel und
Gewerbe aller Vorrechte , Befreiungen und sonstigen
Begünstigungen irgend welcher Art sich erfreuen , welche
dre Inländer jetzt oder künftig genießen.

ES versteht sich jedoch , daß durch die vorstehenden
Verabredungen den besonderen Gesetzen , Verordnungen
und Reglements kein Eintrag geschieht , welche in
Bezug auf Handel , Gewerbe und Polizei in drm Ge¬
biete jedes vertragenden Staates bestehen und aufdie
Unterthanen aller anderer Staaten Anwendung finden.
Zn dieser Hinsicht sollen die gegenseitigen Unterthanen
gleich denjenigen detz meistbegünstigten Staates be¬
handelt werden.

Art . 26 . Französische Fabrikanten und Kaufleute,
sowie ihre reisenden Diener , welche in Frankreich in
einer dieser Eigenschaften gehörig patentirt sind , kön¬
nen im Zollverein , ohne dafür einer Gewerbesteuer z«
unterliegen , Einkäufe für das von ihnen betriebene

Geschäft machen und Mit oder ohne Proben Bestel¬

lungen suchen , ohne jedoch Maaren -mit sich herum- ^

zusühren . l

Ebenso soll <S in Frankreich mit sden Fabri-
kanten und Käufleuten anö den Staaten des ZA !

Vereins und deren reisinven Dienern gehalten werden.
Die zur Erlangung dieser Steuerfreiheit rrsordrrii- ^

chen Förmlichkeiten werden im gemeinsamen Ein « »

Mndniffe festgesetzt.
Art . 27 . Eingang - zollpflichtige Gegenstände,

welche als Muster dienen und in den Zollverein von

französischen HandlttngSreisenden oder in Frankreich
von Handlungsreisenden , die einem ZvllvereirMaatr
»«gehören , «ingesührt werden , sollen beiderseits unter
den , zur «Sicherstellung ihrer Wiederausfuhr »der !

Mtderlegrmg in einem Packhofe erforderlichen ZA ,
förmtichkeiten zeitweise zollfrei zngrlassen werden . Dich
Förmlichkeiten « erden im gemeinsamen Einverständ¬
nisse unter den vertragenden Theilen geregelt.

Art . 28 . Zn Betreff der Beziehung oderEllket-

tirung der Maaren «öder deren Verpackung , der Muster
und der Fabrik » oder Handelszeichen sollen dieNntrr - !

thanen einer jeden der vertragenden Staaten in dem !

anderen denselben Schutz , wie die Inländer , genießen . «

Wegen dek Gebrauchs der Fabrikzeichen des « ne« !
LandesÄr dem anderen soll eine Verfolgung nicht !
stattfinden , wenn die erste Anwendung dieser Fabrik¬

zeichen in dem Lande , auö welchem die Ausfuhr b«

Erzengniff « erfolgt , in eine frühere Jett fällt , als di«

durch Niederlassung oder auf andere Weise bewirkte l

Aneignung dieser Zeichen in dem Lande der Einfuhr
Art . W . Zar Förderung der gegenseitigen Han¬

delsbeziehungen «werden dir Höhen wertragenden Theil«
die ZMadsertigung des internationalen BeekchrS ««s

den , den Zollverein und Frankreich verbindenden Ei'

senkahntn soweit erleichtern , als die fiskalische » Inter¬

essen eö zulassen.
Art . 30 . Die Bestimmungen deö gegenwärtige«

Handelsvertrag « finden Anwendung -auf Algen ««,

sowohl hinsichtlich der Ausfuhr der Erzeugnisse dich«

Besitzung , alö « uch hinsichttich der Einfuhr der «a<

dem ZollverMn hesstammenden Maaren.



« rt . 3t . Jeder der beiden Hohen vertragenden
Khiil « Verpflichtet sich , dem andern jede Begünstigung,
stbet Vorrecht und jede Ermäßigung der Eingangs»
jchsr AuSgangs-Abgaben für die, in dem gegenwärti¬
gen Vertrage verzeichneten oder nicht verzeichneten
Gegenstände zu Theil werde« zu lasse», welche er einer
dritten Macht in der Folge zugestehen möchte . Sie
machen stch Lern er verbindlich, gegen ein ander keinen
Einfuhrzoll undGnfti hevesbot «nd kem Ausfuhrverbot
in Kraft zu setzen, welches nicht zu gleicher Zeit auf
die andeyi Mationen Anwendung fände.

Die Hohen vertragenden Theile verpflichten sich
jedoch, die Ausfuhr von Steinkohlen nicht zu ver¬
bieten.

Art . 32 . Der gegenwärtige Vertrag soll während
eines Zeitraums von zwölf Jahren , vom Tage deS
Austausches der Ratifikationen an gerechnet , in Kraft
bleiben. Im Falle keiner der beiden Hohen vertra¬

genden Theile zwölf Monat « vor dem Ablauf des ge¬
dachten Zeitraums fein « Abßcht, dis Wirkungen deS

Vertrages aufhören zu lassen , kundgegeben haben
sollte , so bleibt derfeWe in Gelang bis zum Ablauf
eines Jahres von dem Tage ab , an welchem der eine
oder der andere der Hohen vertragenden Theilt den¬

selben gekündigt hat.
Wenn jedoch vor Ablauf deS oben bezeichnet «»

Zeitraums der Zollverein sich auflösen sollte , so tre¬
ten die in dem gegenwärtigen Vorträge enthaltenen
wechselseitigen Verpflichtungen gleichzeitig mit den
Zollvereinsverträgen außer Kraft.

Die Hohen vertragenden Theile behalten sich die

Hchigmß Mk > «-ach gemeinsamer Verständigung in
diesen Vertrag jederlei Abänderungen auszunehmeu,
welche mit dem Drifte und tzen Grundlagen desselben
nicht tm Mderst -ruche sicher^ und deren Nützlichkeit
durch die Erfahrung duvgethan werden möchten

Er findet , aus j-eden deutsche» Staat Anwendung,
welcher später dem Zollverein beitritf

Art . 33 . Gegenwärtiger Vertrag soll, zwei Mo¬
nate nach dem Austausch der Ratifications -Urkunden
in Kraft treten.

Die RatificationS -Urkunden sollen in Berlin,
und zwar sobald als möglich , aMgetauscht werden.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Be¬
vollmächtigten denselben unterzeichnet und Hre Siegal
beigedruckt.

So geschehen zu Berlin , de» 2.. August 1862.
Bernstorff. 8a Lsur d 'Auvergm.

(LS .) 4L . 8 .)
Pommer Esche. de Cleoeq.

(I- . 8 .) (L K .)
Philipsborn.

(L 8 .)
7 - DelbrstcL

Hb. S -). . . - nWortsrtzung ;
D i e nstv er äirvetü « g en.

Mit Höchster Genehmigung ist dem Bürgermeister
Kunz zu Töter « di« kommissarische Verwaltung deS
AawtionSvuiwakterdimfbeS für de» Bezirk dar - ersten
Abtheitung drS Amtsgerichts Obmstein und dem AmtS-
assessor SteüzfM dieftgmmissewischz PEml ^ ttE^ deS
AuckionSverwahterdienströ für den Bezirk der zweiten
Abtheilung Hk» Amtsgericht» Oberstem übertragen
worden . - 7 - ^

Obrigkeitliche Bekanntnmchüng^
1 . Ein Ochse, weiß und schwarz , klein und

muthmwßlich 3 Iah « aich ist m Jever v»r e« iga»
Lagen zurückgeblieben und bei? G . M . Remm-ers hie,
srkbst ausgrstallt. Der Eigenthümer wolle sich Heck
digst und spätestens gegen den 28. Juli k. I . mel¬
den , widrigenfalls der Ochse zur Deckung d« Kosten
atn 39 . Ju « d . Z ., Nachmittag- 3 Uh«, in G . M.
RemmerS Gasthaus « hieselüst verkauft werde« wich.

Jever , 1865 Juni 28.
Der Stadtmagistrat,

v. Harten.

_ _
Dorfes.

*

Concur^ ^ rociarna .
^

2 . Wider den Maler Gerd Janssey MohrenS
zu Hohenkirchen ist am 1A Wai IKstst Schulden hal¬
ber der ConcurS erkannt, zu Hessen Ausführung nach¬
stehende Termine angrfttzt werden:

1 . auf dem
1 . September 1865

zur Angab « aller aus irgend einenz Grunde ent¬
standenen Förderungen , Ansprüche oder zur Compen¬
sation geeigneten Gegenforderungen an den Geiyriw-
schuldner, so wie aller dinglichen Rechte oder Sepg-
ratiönSanfprüche an die in der CvncurSnraffe befind¬
lichen unbeweglichen Güter , — (insbesyndere auch
Servituten und Reallasten) — bet Straft de» Aus¬
schlusses von diesem Concurft und bei Verlust der
dinglichen Rechte und Separationsansprüche . Die
Angabe» müssen durch einen bei dem Unterzeichnete»
Gerichte zugelassenen Anwalt schriftlich eiugereicht,
können aber auch , wenn der Werth der «nzugehendsM
Ansprüche die Gummi vo« 75 Thater nicht über-
steig) , mündlich zum Prytocolle gemacht werden.
Per Anwalt wird d»H den Aüst^ lg M Angabe zu¬
gleich zur sonstigen Vertretung deS Gewaltgebetk M
Concursverfahren und M Abgabe aller darifi erfor¬
derlichen Erklärungen bevollmächtigt , vorbeHältlich
der Befugmß des Gerichts, in einzelnen Fällen, nach
seinem Ermessen, die Beibringung schriftlicher Voll¬
macht zu fordern. Die zur Begründung der Angabe
dienenden Beweisthümer find derselben, bei Bermei-
d,ng dr? gtsstztzchen Nachtheile, in Original .- , tzer in
Abschrift beizufügen.

2 . auf den
24 . Octvber 1865

zur Liquidation,
3 . auf den

12 . Deermber 1865 ^

zur Anhörung deö PrioritLtSurtheil ».
Varel , aus dem Dbergerichte, den 30 . Juni 1865.

G r ä p r r.
'

K ' l4 o l h t/
'
Zmnfvhilien find nicht ppchqrche»,

3 . Zur Anlage einer Steindossirung am Bandter-3 . Zur Anlage einer Steindossirung am Bandter-
Mden sind erforderlich:

33.POO braungahre Äsein «,
18 Stück NruLDiekü , 18^ lang^ LiV/^ ^brekt und

. rv, - dick, ' - - -7
1« ÄtM Nr. 2 Dielen, 18' sang, . 1L" hresf Wd

IV." dick . . ,
IS Stück Nr . 3 Dielen , 18' lang,, s.2f brert und

I V. " dick,
64 Stück eichene Pfähle, Men Fuß lang,
64 Stück dito, fünf Fuß lang.

Die Pfähle müssen von gutem gesunden und



zähen Holze, auf 18 Zoll von Oben fünf Zoll qua-
drat , scharfkantig, ohne Spint und Borsten, schier
und gerade, in ihrer übrigen Länge vierkantig be¬
hauen und unten mit einer stumpfen Spitze ver¬
sehen sein.

Die Lieferung geschieht gegen den 1 . August d.
I . frei an Ort und Stelle, woselbst die Abnahme
geschieht . Die sonstigen Lieferungsbedingungen kön¬
nen beim Amte zu Jever eingesehen werden.

Schriftliche Offerten wegen der Lieferungen sind
bis zum 21 . d . M. bei dem Unterzeichneten Borstande
zu Jever einzureichrn und müssen den Offerten we¬
gen der Steinlieferung Probesteinr beigegeben werden.

Jever, 1865 Juli 1.
Vorstand deS lll . Deichbandes,

v . H e i m b u r g.

Ausverdingungen.
ö> Am

14. dieses Monats,
Nachmittags 3 Uhr, sollen in Griffel Wittwe Gast¬
hause zu Sande die Erdarbeiten zur Anlegung deS
EhausseedammS von Sande bis zur Grenze gegen
Neustadtgödens öffentlich verdungen werden.

Amt Jever, 1865 Juli 5.
v . Heimburg.

Lauts.
5. Die Herausbringungeiner alten und Schla-

gung einer neuen Duc d'Albe im Hafen deS Horumer¬
siels soll am

18. dieses Monats,
Nachmittags 3 Uhr, in deS GastwirthS Kruse Hause
zu Horumersiel, öffentlich mindrstfordernd verdungen
werden, wozu Annehmlustige eingeladen werden.

Horum , den 5. Juli 1865.
_ E. Lohe.

Verpachtungen.
6. DaS GraS am Pakenser Grodendeiche soll

am 10. Juli d. I ., Nachmittags
3 Uhr,

öffentlich meistbietend verpachtet werden.
Pachtliebhaber werden eingeladrn und gebeten,

sich rechtzeitig am Hookö -Flügeldeiche versammeln zuwollen.
Hookfiel , 1865 Juni 25.

Re h m e i e r,
Rechstllr.

7. Auf obiger Verpachtung kommen mit zum
Aufsatze 7»/ , Matten Landes im Pakensergroden,
beim s. g . Mitteldeich belegen und mit Hafer bestellt.

Vergantungen.
8. Die Wittwe deS weil. HauSmannS Lassen

RicklefS , zu Kniphausen, läßt am
Mittwoch, dm 12. Juli d. I .,
Nachmittags 2 Uhr anfangend,

auf ihrem Landgute bei Fedderwarden, nachstehende
Frldfrüchte auf dem Halme in Abtheilungen , al» :

27 Grasen Hafer,
4 § Bohnen,
5 „ Sommergerste

und UfergraS,

sodann : mehrere complete Drehhecken mit Pfählen
öffentlich meistbietend auf geraume Zahlungsfrist durch
Unterzeichneten verkaufen, wozu Kauflirbhabrr ringe,laden werden, mit dem Ersuchen, sich in Kausm . Franzen
zu Fedderwarden WirthShause vorher rinfinden zu wollen.

Sengwarden, 1865 Juni 30.
H e d d e n , Auktionator.

Pferde-Berkauf.
9. Für Rechnung dessen, den eS angeht, sollen

am Freitage , den 14. Juli d. I .,
Morgens 10 Uhr anfangend,

in der Behausung deS GastwirthS Jhnken, .zum
Schütting Hieselbst:

4 braune dreijährige Stuten,
1 „ sechsjährige do . mit Hengstfüllen,
1 „ do . mit Füllen,
1 „ do . mit do .,4 «, dreijährige Wallache,
2 „ vierjährige do .,
1 fünfjähriger Schimmel -Wallach,
1 « brauner do .,
2 braune Temmlinge,
7 GraSfüllen,
6 gute ArbeitS-Pferde,

auf geraume Zahlungsfrist meistbietend durch dm
Unterzeichneten verkauft werden.

Kaufliebhaber werden eingeladen.
Jever, 1865 Juni 29.

v . Cölln.
10.

' Der HauSmann Franz GummelS zu Him¬
melreich (Gemeinde Fedderwarden) läßt am

Freitage , den 14. Juli d. I .,
Nachmittags 1 Uhr anfangend,

auf seinem Landgute daselbst verschiedene Feldfrüchte
auf dem Halme , als:

10 Grasen Rocken,
2 do . Weizen,
8 do . Hafer,
6 do. Sommergerste,
5 do . Bohnen,
4 do . Mehde,

sodann in und bei seiner Behausung:4 junge Milchkühe,
2 Temmlinge (Wallache),
2 braune GraSfüllen (Wallache),
1 braunen Wallach (gutes Wagenpferd),
1 zweijährigen Ochsen,
1 Enter-Stier,
3 güste Schaafe,
2 Lämmer,

öffentlich meistbietendauf halbjährliche Zahlungs¬
frist durch Unterzeichneten verkaufen , wozu Kaufueb-
Haber eingeladen werden.

Sengwarden, 1865 Juni 30.
H e d d e n , Auktionator.

11. Weil. LandwirthS Ulrich FrerichS Wittwe,
zu Tain , läßt auf ihrem Landgute daselbst am

Sonnabend ; den 15. Juli d. I .,
Nachmittags 1 Uhr,

2 braune egale vierjährige Stuten,
1 Arbeitspferd (6 Jahre alt),8 Milchkühe,

>in Abtheilungen,



1 güste Kuh,
ein und zweijährige Beester,
einige alte Schweine,

ferner folgende Feldfrüchte auf dem Halme , alS:
4 Zück Rappsaat,
2 ' /, Juck Weizen,
1 »/ , Zück Roggen,
2 Zück Gerste,
8 Zück Hafer,
3'/, Jück Bohnen, Mehde, UfergraS, Heu in
Hocken , sowie sämmtliche Weiden und Ettgroden,

auf Zahlungsfrist meistbietend durch den Unterzeichne¬
ten verkaufen.

Kaufliebhabrr werden ringeladen.
Jever, 1865 Juli 7.

v . Cölln.
12 . In ConcurSsachen

der Gläubiger des Malers G . Z . BehrenS zu
Hohenkirchen

sollen die zur Masse gehörigen Sachen, als namentlich:
3 vollständige Betten, 2 Kleiderschränke, I Brod-
schrank , 1 Commode, mehrere Tische , Stühle,
Spiegel und Schildern«», einige Gold- und
Silbersachrn , verschiedene Kleidungsstücke und
Gartenfrüchte , auch eine Quantität Torf, sowie
allerlei Farbewaaren und Malergeräthschasten,

am 17. und 18. Juli d. I .,
Nachmittags 1 Uhr anfangend , im Hause deS Cri-
darS durch den Herrn Auktionator OltmannS öffent¬
lich meistbietend auf Zahlungsfrist verkauft werden.

Jever, 1865 Juni 30.
I . G . G . K l e t s ch e r,

o. m.
13 . Der HauSmann Berend Bollenhagen , zu

Rarschhausen , läßt
am Dienstag, den 18. d. Mts .,

Nachmittags 1 Uhr,
22'/, GraS ausgezeichneten Hafer auf dem Halme
auf dem Tauteland zwischen Sande und Neustadtgö¬
dens öffentlich meistbietend auf halbjährliche Zahlungs¬
frist verkaufen. Liebhaber wollen sich bei dem Gast-
wirth Anton Dirks auf dem Sanderahm versammeln.

Schaar, 1.865 Juli 6.
Müller,

Auct.
1t . Der Landwirth Lübbe ReentS zu Utlande

läßt am
Dienstag, den 18. Juli d. I .,

Nachmittage 2 Uhr, auf seinem Landgute folgende
Frücht« und Mehde, als:

8 Matten Hafer,
t dito Bohnen,
3 dito Gerste,
11 dito Mehde,
5 dito Heu in Hocken,
das UfergraS von 15 Matten,

auf geraume Zahlungsfrist durch den Unterzeichneten
verkaufen.

Kaufliebhabrr werden ersucht , sich zur angegebe¬
nen Zeit in Eukrn WirthShause zu Wiefels zu ver¬
sammeln.

Tettens , Juli 6. 1865.
Otto Seetzen.

15 . Der HauSmann I . W . Janssen zu Belt
läßt auf seinem Landgut « in der Nähr von Marien¬
siel an der Chaussee am
Mittwoch, den 19. dieses Monats,

. präcise 2 Uhr Nachmittags , folgende Feldfrüchte auf
dem Halme, als:

17 Grasen Hafer,
4 »/ , „ Rocken,
10 „ Bohnen,
3 „ Wintergerste,

in Abtbeilungen von 1 ' / » bis 2 Grasen , ferner
30 Grasen UfergraS

öffentlich meistbietend auf halbjährliche Zahlungsfrist
verkaufen.

Kaufliebhaber wollen sich zur angegebenen Zeit
beim Hause deS Verkäufers rinfinden.

Reuende, 4 . Juli 1865.
H . Janssen.

16 . Der Landwirth Friedrich Ernst Joostrn,
beim Gänsewege, Gemeinde Waddewarden, läßt am

Freitage , den 21 . dieses Monats,
Nachmittags 2 Uhr,

auf seinem Landgute folgende Feldfrüchte auf dem
Halme, alS:

7 ' / , Matten Hafer , worunter 2 Matten Probsteier,
2 „ Sommergerste,

bei passenden Abtheilungen,
auf geraume Zahlungsfrist meistbietend durch den Un¬
terzeichneten verkaufen.

Kaufliebhaber werden eingeladen.
Jever, 1865 Juli 6.

v . Cölln.
17 . Der Landwirth Albert Harme will auf

seinem Landgute zu Waterloch, Gemeinde Sillenstede,
am Sonnabend , den 22 . dieses
Monats , Nachmittags 2 Uhr,

folgende Feldfrüchte auf dem Halme, alS:
27 Matten Hafer,

4 Matten Bohnen,
bei passenden Abthrilungen,

auf geraume Zahlungsfrist meistbietend dusch den
Unterzeichneten verkaufen lassen.

Kaufliebhaber werden eingeladen.
Jever, 1865 Juli 6.

v . Cölln.
18. Die Erben deö weil. LandgebräucherS Jo¬

hann Lübben zu Schortens « Horst wollen am
Montage , den 24. dieses Monats,

Nachmittags 1 Uhr,
die zum Nachlass« ihres weil. Erblassers gehörenden
Mobiliar -Gegenstände, Ackergeräthe und Feldfrüchte,
namentlich:

1 eichenen Klriderschrank, 1 Buddelei , 1 Com¬
mode, 1 friesische Wanduhr, 2 Kisten, 2 Tische,
Stühle , Spiegel, 1 Gewehr, mehrere eiserne
Töpfe und sonstige HauS- und Küchengeräthe,

ferner : 1 Ackerwagen , 2 Eggen, 1 Pflug, 1 Acker¬
schlitten und sonstige Ackergeräthe,

auch : 10 Aecker Rocken,
2 do. Hafer,
4 do . Buchweizen,
2' / , do . Gerste,
ca. 3 Matten Mehde,



auf halbjährige Zahlungsfrist in bezw . beim Haufe
des weil. Erblassers za Schortens « Horst durch den
Unterzeichneten meistbietend verkaufen lassen.

Kaufliebhaber werden eingxlqden.
Zever, 1865 Zuli 6.

v . Cölln.

Notifikationen.
19 . DaS zum Vermögen deS verschollenen

SchiffScapitainS Borchert Zanssen BorcherS von Ho¬
rumersiel gehörende, daselbst belegene , zur Zeit vom
SchiffScapitain RienietS bewohnte Haus mit großem
Garten habe ich in Auftrag deS CuratorS , Herrn B,
Ohmstede in Zever, auf 1 Jahr , zum Antritt auf den
1 . Mai 1886 , unter der Hand zu verpachten.

Hohenkirchen, 1865 Juni 22.
O l t m a n u L , Auct.

Jrmnobil -Verkauf.
20 . DaS zum Nachlasse der weil. Eheftau deS

GastwirchS Heinke Weyers, zu Glarum , gehörend«,
dafekbst belegene , zu« Gastipirthschaft und Kaufmann¬
schaft eingerichtet« Wohnhaus nebst Scheune und incl.
deS GartenS pk. m. 14 Zück Ländereien, wird zum
Antritt auf den 1 . Mai k . Z .,
qm Montage , den 17. dieses Mts .,
Nachmittags 4 Uhr, in des Kaufmanns und GastwirthS
Chr . Rudolphi hieselbst Behausung , öffentlich zum
Verkaufe auögeboten werden, was mit dem Bemerken
hirmit angezeigt wird, daß bei irgend annehmlichem
Gebote sofort im obigen Termine der Zuschlag ertheilt
werden wird.

Zever, 1865 Juli 6.
v . C ö l l n.

21. Zm Aufträge des Herrn Kaufmann L. Heyl,
ln Emden, habe ich dessen, im hiesigen Dorfe bele¬
gene gerämnige Wohnhaus mit grossem Garten , worin
sich er« mit gste « Wasser versehen« Brunnen und
viele obsttragende Bäum « befinden, zum Antritt auf
den 1 . Mai 1866, auf 1 oder mehrere Zahrr , nach
Convenienz der Reflectanten, unter der Hand zu ver¬
pachten.

Hohenkirchen, 1L6L Juni 22.
Oltmanns, Auct.

22 . DaS den Kindxm d«s sel. Johann ZrpS
gehörige, zu Heppens belegene Landgut , bestehend
auS Gebäuden , Gärten und 158 »/« Grasen Marsch¬
landes — jetziger Pächter R» H . JichS soich vom
1 . Mai 1866 bis dahin 1H67^ da im hsutigev L ««-
pachtungStermin » sicht htzrreichrntz . geboten rvmtwn,
jetzk ^unter der Hand verpachtet werden.
- IMLiebhaber wollen sich viS zum 20 . d . MtS . bei
dem Bormunde Aid . Harke« zu Ebkeriege melde«,
der dem dir Bedingungen zur Einficht liegen.

Zever, 1865 Juli 5.
3 k e g f b l d.

Schleswig-HolsteinschesKrieAstheater
deK Divertor« 4^ Klein «n»s Hannover.

Ass vwßetz Verlangen finden am Sonntage den
9 ., und Montag , den W . Juli , in Hvhenkvrchen beim
Hrn . Gafiwirth PetrrS nur z w ei Anstellungen statt.
M -L Ferner zwei Vorstellungen in Hookfiel am 14.
und 16 . d . M . beim Hrn . Gasts »-. 8Min «S.

Näheres durch die Zettel.

24 . Die Erben deS weiland Landgebräuch« ;
Johann Lübben, zur Dchortenser-Horst, beabsichtigen
die daselbst belegene , zum Nachlass ihres genannten
Erblassers gehörige Landstelle, bestehend aus g»tn
Behausung und etwa 8 Matten Lande- , worunter 2 >
Stü ^ e MeetlandeS, unter der Hand zu verkaNsen.

ES wird dabei bemerkt, daß die Stelle schen am
1 . Oktober 1865 oder auch am 1 . Mai 1866 ange¬
treten werden, und daß ein Theil deS Kaufpreises
verzinslich darin stehen bleiben kann . Kauflirbhaber
wollen sich spätestens bis zum 18 . Juli d. J . an de»
Miterben , Herr « Oastwirth Gerke Lübben, zu Jeve»,
oder auch an den Unterzeichneten wenden.

Sollte bis dahin ein Verkauf nicht z« Stande
gekommen sein , so soll die Stelle am
19. Juli 1885, Nachmittags 3 Uhr,
in des Herrn Fr . Lübben Wirthshause , „zum Bremer-
fchlüssel" in Jever , zum Antritt auf den 1 . October
1865 oder 1 . Mai 1866 auf ein oder mehrere Zahn
zur Verheuerung aufgesetzt werden, wozu Heuerlist.
Haber eingeladen werden.

Jever , 1865 Juni 29.
I tz k e n , m. a.

Wohnungs -Veränderung.
Von jetzt an wohne ich in dem früh « vomMal«

Lipport bewohnten Haus « an der Steinstraße und
betreibe daselbst auch die Schlachterei.

Jever , den 15 . Juni 1865.
Leiser D . Josephs.

26 . Sonntag , den 9 . Juli d . J^

Jugendschützenfest
und am 10. Juli

« » IL-
wozu « «ebenst einladet

Frirvnikrnsiel . <8 . T . D o h k k e n.
27 . Während der Dauer deS Schützenfester

halte ich mein« Gastwirthschaft bestens empfohlen.
Für Weid « und Stallraum für Pferde ist gesorgt.
NeuheppenS. I . L a m m e r k.

Schützenfest zu Heppens
am 9 . und 10 . ZM . . j

Don dem FestcommitSe deS Wehrvereins wurde ^
uns die Restauration in der Schützenbude ,
übtttragen , und werden wir für gute Einrichtung
und Bedienung bestens sorgen. ?

Unterhaltungsmusik nutz
Wesangs Vorträge

werden von der Damengesellschaft Bartl gegeben.
Concert und Tanzmusik i

wird von der Bremerhafen « Harmonie -Capelle auS- I
geführt . I

Wir bitten um vielen Besuch. Ergebenst <
Jchttlffeu L» Ladewigs . -

Zum diesjährigen Schützenfeste,
melcheS « m 9 . und 10„ Juli in der Wirse vor unser«
Häufe , ahgehalten. wird, empfehlen wir unsere HaA-
wirthschaft bestens . i

Weide für Pferde haben in d « Nähe.
.HepprnS. Zanssen u . Ladewigö.



36. Gesucht . Auf sofort ein junges Mädchen,
welches daS Kochen lernen will , sowie ein Kinder»
Wachen.

HeppenS . Zaussen u. SadrwigS.
31 . Sehr schöne holländische Kartoffeln zu ha

ben bei Z . G . F r e e s e.
Hookfiel , Juni 30. 1865.

Rsed- eutscher Lloy- .

Nach London jeden Donnerstag 11 Uhr Morgen - .
, Hnü Montag 11 „ »

Expeditionsplatz „ Nordenhamm " .
Für die Viehsahrt sind sämmtliche engl . Boote

dch Lloyd mit vielen neuen Einrichtungen versehen;
i« Falle, daß ein Bost nach London wöchentlich
nicht genügt , werden stets nach Brdürfniß 1 —2
Extradootr per Woche abgehe«.

BerladungSordr « von Vieh werde« bei Unter¬
zeichneter Agentur bis Sonnabend Abend erbeten.

AtenS , den 7 , Zuli 1865.
Die Agentur des Norddeutschen Lloyd
für baß Großherzogthum Oldenburg.

— — — — z— ,
33 . Ich bin Willens meine LandhSuSlingSstelle,

bestehend auS HauS mit einer geräumigen Scheune,
großem Garten , 12 Matte » Geestland, 6 Matten
Haidfeld , guter Bonität , einem Placken Moor und
einer immerwährend ergiebigen Sandgrube , auf
nächsten Mai anzutreten, wegen Auswanderung un¬
ter der Hand zu verkaufen.

Zoh ann Lheilen Helme -rich-
zu Feldhausen.

34. Die Erzeugnisse «reiner Lohgerber« , na¬
mentlich schöner Wildsoht - und Brandsoht -,
wie auch Fahl - und Kalb -Leder, empfehle ich den
Schuhmachormeistern zu billigst gestellten Preisen.

Hooksiel, den -5. Juli 1865.
G . K. F o o k e n.

35. Herr N . A . Steen zu Haxtum bei Aurich
will sein Müller-Gewerbe aufgeben und deshalb seine
daselbst sichende , vor etwa 12 Jahre » neu erbaute
Getrei - e-Windmühle nebst Behausung , -Garte»
» ist V« st> «ssontlich <»« lka« stM ffdee , stckltz genü¬
gende Kaufgeld-Gebote nicht erfolgen, ans 3 «bis s
Jahre verpScht «« .

Zu dem arrf
Freitag, den 28 . IM d. I .,

Nachmittags 2 Uhr,
im Gasthofe des Herrn Tjarko Meier hier abzuhal-
tenden LititationStermine werden Kauf - und Pach ^-
lustige mit dem Bemerken eingrladen, daß der An¬
tritt deSImmMlS »ach Wahl de- Käufer - oder
Pächters um Michaeli d . Z . oder Mai k. I . erfolgenkann.

Aurich , den 3. Zuü 1865.
De t me r S , Künigl . Hannov . Notar.

36. Ein mit guten Zeugnissen -v« ssh«ner Dienst¬
mädchen kann sogleich bei mir in Dienst treten.

3evrr , Juli 7. 1865.
i . 8 . Liar k Ai«»gießer.

Einem geehrtes Publikum von Hep-
Pens und Umgegend die ergebenste An¬
zeige, daß ich daselbst, aber nur einige

Lage , in meinem

mechanischen Theater
a « s - «« »

Vorstellungen gchen wetde.
DaS Theater ist dasselbe, welche - 22 Jahre lang

seine Vorstellungen auf dem Vaulevsrä üu lemple i»
Paris gegeben hat : 1847 gab «s zum ersten Male
seine Vorstellungen in Berlin vor der königlichen
Familie , später in Dresden vor dem Köniz von Sach¬
se« und vielen andern hohen Herrschaften, sowie am
10. Zuli 1863 eine Extra -WorHellnng vor Sr.
Majestät dem Könige von Hannover nebst hoher kön.
Familie u . s . w.

DaS Theater gab zwei Winter durch Vorstellun¬
gen im Rittersaale deS Krvllschen Etablissements in
Berlin , wo eö mit allgemeinem Beifall ausgenommen
wurde, aber auch in allen andern Städten Deutsch¬
lands erfreut sich daS Theater des besten RufeS und
der höchsten Gunst des Publikums,

Tägliche Vorstellung um 8 Uhr.
An Sonn - und Festtag« » 3 Vorstellungen , die erste

um 4, die zweite um .6 und die dritte um 8 Uhr.
Preise der Plätze:

Erster Platz 10 Gs . - Zweiter Platz 6 Gs . —
Dritter Platz 4 Gs.

Kind« ««her 11 Zochre« zahlen auf dem erste« und
zweiten Platz die Hälfte.

M o ri e « x
aus Paris.

Schützenfest zu Heppens.
Während des Schützenfestes wird in mein««

Hause eine ausgezeichnete Sängeraesrklschaft Gesang-und komische Wvrtrtge halben und zwar am
Sonnabend , Kust 8, zum ersten Wale.

An ben Abenden findet Tanzmusik statt, Entrse
16 Groschen.

Für Weide und Slallrmg ist 'bestens gesorgt.
Ich bemerke noch, daß di« neue Chaussee von

NeuheppeaS rechts nach meinem Hause führt.
Indem ich um zahlreiche » Gefach bitte , halte

ich zuMch « rrue ReHauratios angelegentlichst
empfohlen.

Heppe»-. Z. D. ch » t h.
LS. Zu vttkaußo ».
Gutes Kleehv» in Häufen.
Sillenstede . Hole H. Zavße « .
46 . Wer Forderung an mich hat, ersuche ich,

mir « A Lagen Rechnsmg Huch» ««« zu lacheiz , »nd
ferner ohne meine BewMgung silr meine Rechnung
nichts verabfolgen zu lassen.

Jevar . 7 . ZGi 1LLL
F . H . T . C r a m « r.

41 Geftreht.
Auf sofort noch einige Zimmergesellen.
Wiefel- . G . C. Dunen.

Gtaeee -Hantzfchuhe,
weiße , schwarze «n- eouleurte,

in guter QualitA , empfiehlt
Louis Frank.



43 . Am 9 . Zuli d . Z . fährt von meinem Haus« j
ein Personenwagen nach Heppens und retour. An¬
meldungen werden bis zum 8 . erbeten.

Zever. 1865 Zuli 5.
H i n r i ch s , Gastwirth.

Mit Topfblumen,
30 « bis 4lV« Stück,

in den schönsten blühenden Exemplaren , herrlichen
buntblätterigen Blattpflanzen und einem reichhaltigen
Sortiment Schlingpflanzen zur Ausschmückung von
Ampeln, Gypsfiguren rc. rc. , wie auch mit schönen frischen
BlumenbvuquettS , werde ich das Heppenser Schützen¬
fest besuchen und bitte das geehrte Publikum
von Heppens und Umgegend um recht rege
Theilnahme.

Zever. A Kunze Wwe.
Kunst- und Handelsgärtnerei.

45 . Zur Unterstützung der Hausfrau, suche
ich ein gewandtes Mädchen, das in weiblichen Ar¬
beiten erfahren ist und mit Kindern umzugehen weiß ;
auch mehrere Groß - und Klein-Mägde, die sogleich
in Dienst treten können.

Schaar, 1865 Zuli 6.
Gesindemäklerin Hoppe.

46 . Sofort zu belegen : 500 bis 600 Thlr.
gegen Wechsel.

Zever. H . Meyer, Schreiber.
Jeverländischer Schützenbund.

In Mooshütte Sonntag , Nach¬
mittag, den 9. d. M ., Fahnenweihe,
Prämiens Hießen , Bes chlußfassung
über die Reise nach Bremen und
Abends Essen.

Der Ausschuß
- es Jev . Schützenbundes.

48 . Neu geernteten Rübsaamen in mehren Sor¬
ten und starke junge Steckrübenpflanzen empfiehlt

Z. H . F r e r i ch S.
Zever, Zuli 6 . 1865.

Glacee-Handschuhe, sowie feine
wildl . Handschuhe zu billigen Preisen
bei Aug . Schiff in Heppens.

50 . Zu belege » : Sofort 1000 Thlr . , 600
Thlr. , 600 Thlr . und 400 Thlr. Gold.

Zever, 1865 Zuli 6.
G . L. T h i e m S.

Gartenconeert und Ball
am

Donnerstage , den 13 . Juli,
wozu Unterzeichneter ganz freund-
lichft einladet.

Sengwarden , 1865 Juli 3.
Lu. HSÄÄSI ».

52. Sonntag , den 9. Zuli,

Tanzmufik
bei L . C a s s e n S zu Fedderwardergroden.

53 . Sonntag , den 9 . Zuli, Morgens 7 Uhr
fahre ich mit einem Omnibus nach Heppens zum
Schützenfeste und Abends zurück . Anmeldungen bei
FrerichS a . d . Schlacht.

Zever, 5. Zuli 1865.
C . M e e n t S.

Unter billiger Preisstellung bringe
ich mein completrS

Tuch- und Herren-
Gar- erobe-Lager

in gütige Erinnerung.
A . König . St . Annenstraße.

Arbeiterbildungsverein //Vorwärts ".
Der Vorstand deS A . -B .-V. „Vorwärts" hat beschlossen
allmonatlich sogenannte Monatsversammlungen zu
veranlassen. Es sollen in diesen Zusammenkünften
der Gesellschaft Mittheilungen aus dem Leben ausw.
Vereine gegeben , Fragen über Genossenschaftswesen
besprochen , sowie die eigenen Interessen der Gesell¬
schaft in Berathung genommen werden. Die erste dieser
Versammlungen findet Sonntag , den S . Juni,
Abends 8 '/, Uhr, im Adler statt . Auf de«
Tagesordnung stehen vorläufig

„die Consumvereine" .
Jever, 1865 Zuli 7 . Der Vorstand

H . Lichtenstrin.
57 . Sonnabend, den 8 . Zuli, Abends 6>/,Uhr,

Exercierübungen.
A . Reling.

Entlaufen.
58 . Vor einigen Tagen rin weißbunter , lang¬

haariger Karnhund ; derselbe ist von mittler Größe
und hört auf den Ruf Pollo.

Dem Wiederbringer oder demjenigen, welcher mir
nähere Auskunft giebt, eine Belohnung.

Connhausen, Zuli 6. 1865.
H . PeterS.

Beste Amerik. Schnittäpfel empfiehlt
I . F . G . Trendtel.

60 . Zwei prachtvolle Pfauhähne hat zu ver¬
kaufen

Kleinwiefels . E d z a r d s.

Schützen-Hüte und Taschen
empfiehlt

Heppens. Aug . Schiff.
Verlobungs -Anzeige.

" "

Zoh . Dählman«, Lehrer.
Auguste Goose.

Oldenburg. _ Zever.
Geburts-Anzeigen.

63 . Heute wurde meine liebe Frau von einem
Mädchen glücklich entbunden.

Zever, den 4. Zuli 1865.
vr . Gerdes.

64. Am 2. d . M. wurden wir durch die Geburt
eines kräftigen Mädchens erfreut.

Hamburg . Rudolf Müller und Frau,
_ geb . Marburg.
Redaktion, Druck und Verlag von C. L. Mettcker äe Söhneia Jever.
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